
BESCHLUSSBLATT 
 
 
 
 
 

 
DS-Nr. 643/16-21 
 

Verbindliche Bauleitplanung 

Bebauungsplanverfahren Nr. 150, "Nördliche Löwenstraße", Teilbereich 1 

hier: Auslegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Träger 

öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB am Verfahren 
 

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 
 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Verbindliche Bauleitplanung, 
Bebauungsplanverfahren Nr. 150, „Nördliche Löwenstraße“, Teilbereich 1; hier: 
Auslegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB am Verfahren – DS 643/16-21 – einstimmig, gemäß 
Beschlussempfehlung des Planungs-, Bau und Umweltausschusses. 
 

Abstimmungsergebnis: 
 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 
Rüsselsheim, den 13.02.2020 




